
35 C 9/11 Verkündet am 07.04.2011 

Meckel, Justizbeschäftigte (mD) 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Amtsgericht Mülheim an der Ruhr 

IM NAMEN DES VOLKES 

Versäumnisurteil 

In dem Rechtsstreit 

Kläger, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt 

g e g e n  

Beklagte, 

hat das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr 

auf  die mündliche Verhandlung vom 07.04.2011 

durch den Richter am Amtsgericht Fischer 



2 

für Recht erkannt: 

2009 
i in 

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 

Die Beklagte wird verurteilt, die Jahresabrechnungen der Jahre 2005 -

für die Wohnungseigentümergemeinschaft 

Mülheim an der Ruhr zu erstellen. 

F i s c h e r  


